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Fred Tanner und Urs Leimbacher

Die Schweiz nimmt im Rahmen
der Wiener KSZE-Verhandlun-
gen am Riistungskontrollpro-
zess in Europa teil. Zusammen
mit anderen N+ N-Staaten
sieht sie sich zunehmend dem
Dilemma ausgesetzt, dass ihre
Milizarmee Massnahmen un-
terworfen ist, die primér auf ste-
hende Heere zugeschnitten
wurden. Im folgenden wird ei-
nerseits untersucht, wieweit die
N+ N-Staaten fihig sind, auf-
grund der verschiedenen Miliz-
strukturen ihrer Armeen eine
Interessengemeinschaft zu bil-
den. Andererseits wird die Frage
gestellt, ob und wie sie fiir ihre
Milizstrukturen im Rahmen
der KSZE-Gespriche verhand-
lungstechnisch die gebiihrende
Anerkennung finden kénnen.

Dr. Fred Tanner; Leiter des Internationa-
len Lehrganges in Abriistung und Sicher-
heit, Institut universitaire de hautes études
internationales, Genf.

Urs Leimbacher, lic. iur.; Assistent am
Programme d’études stratégiques et de
sécurité internationale, Institut universi-
taire de hautes études internationales,
Genf.

Adresse beider Autoren:
PSIS/IUHEI
CP 36, 1211 Genéve 21.

Milizarmee und
Rustungskontrolle

Im Rahmen der Konferenz iiber Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (KSZE) finden in Wien zurzeit
parallele Verhandlungen iiber kon-
ventionelle Streitkrifte in Europa
(VKSE) sowie vertrauens- und sicher-
heitsbildende Massnahmen (VVSBM)
statt. Erstere beschrinken sich auf die
Mitglieder von NATO und Warschau-
er Pakt (23 Teilnehmer), wihrend die
VVSBM auch die Neutralen und
Nichtgebundenen Staaten (insgesamt
35 Teilnehmer) umfassen, darunter
auch die Schweiz.

Im Gegensatz zu den VKSE sind im
weiteren Verhandlungsrahmen der
VVSBM sowohl Staaten mit stehen-
den Streitkraften wie auch Staaten mit
Milizarmeen beteiligt. Dieser struktu-
relle Unterschied fithrt zu Problemen
fir die Staaten mit Milizarmeen, da
bisher vorgeschlagene Massnahmen
hauptsiachlich auf stehende Heere
ausgerichtet sind und die Staaten mit
Milizarmeen zu benachteiligen dro-
hen.

Milizarmeen sind auf eine rasche,
ungehinderte Mobilmachung im Kri-
senfalle angewiesen. Sie hingen mehr
als stehende Verbiénde von regelmais-
sigen Ubungen ab. Sie verfiigen auf-
grund ihrer Struktur und Ausriistung
nicht iiber ein raumgreifendes Offen-
sivpotential. Die Liander mit stehen-
den Heeren sind aber im Rahmen von
multilateralen Verhandlungen nicht
ohne weiteres bereit, solche Unter-
schiede anzuerkennen. Sie dringen im
allgemeinen auf strikte Gleichbe-
handlung in Rechten und Pflichten.

Es stellt sich die Frage, wie lange
Staaten mit Milizarmeen angesichts
dieser Probleme in einem Verhand-
lungsforum, das mehrheitlich Lander
mit stehenden Heeren umfasst, am
Konsens teilnehmen konnen.

Analyse von fiinf Beispielen

Im folgenden wird untersucht, in-
wiefern die Schweiz, Osterreich,
Schweden, Finnland und Jugoslawien
aufgrund ihrer spezifischen Miliz-
strukturen von den obengenannten

Glossar

KSZE:

Steht fiir die Konferenz iiber Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa. Ihre
Grundlage ist die Schlussakte von Hel-
sinki vonr 1975, die von 33 européischen
Staaten sowie den USA und Kanada
unterschrieben wurde. Ihre militdrische
Komponente bezweckt, durch Trans-
parenz militdrischer Aktivititen die
Voraussehbarkeit zu erhtéhen und Ver-
trauen zu schaffen.

N + N-Staaten:
Neutrale und Nichtgebundene Staaten

Notifikation:

Vorankiindigung von militdrischen
Aktivititen eines gewissen Umfangs
u.a.:

— Manéver mit mehr als 75000 Mann:
2 Jahre im voraus;

— Manover ab 40000 Mann: 1 Jahr im
voraus;

— Aktivititen mit mindestens 13000
Mann resp. 300 Kampfpanzern: 42
Tage im voraus.

Beobachtung:

Die Einladung von Mandverbeobach-
tern ist bei Aktivititen mit mehr als
17000 Mann obligatorisch.

Inspektion:

Uberpriifung an Ort und Stelle bei Ver-
dacht auf Unregelmissigkeiten. In-
spektionen diirfen nicht verweigert
werden, ortliche Einschrankungen sind
aber begrenzt zuléssig.

Problemen betroffen werden. Aus
diesen unterschiedlichen Milizstruk-
turen resultieren auch innerhalb der
N + N-Staaten verschiedene Interes-
senpriorititen. Der Analyse werden
folgende Kriterien zugrundegelegt:

1. Verhiltnis zwischen stehenden
und mobilisierbaren Truppen (als ste-
hende Truppen werden hier Berufs-
soldaten sowie Wehrpflichtige erfasst,
die iiber langere Zeit hinweg — jeden-
falls iiber die normale Dauer der
Grundausbildung hinaus — Dienst lei-
sten; mobilisierbare Truppen sind sol-
che, die im Krisenfall aufgeboten wer-
den koénnen);

2. Mobilmachungssystem;

3. Manoverpraxis: siehe
dung;

4. Bedeutung von festen Einrich-
tungen im jeweiligen Verteidigungs-
dispositiv.

Abbil-

Schweden

Schweden  unterhidlt stehende
Streitkrifte von 64 500 Mann, wovon
49000 Wehrpflichtige sind, die einen
Grundwehrdienst zwischen 7% und 15
Monaten leisten. Im Krisenfalle sind
innerhalb 48 bis 72 Stunden 709 000
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Reservisten mobilisierbar. Reservisten
konnen alle vier Jahre zu Wehriibun-
gen einberufen werden, die 18 bis 31
Tage dauern.

Die Mobilmachung erfolgt dezen-
tralisiert. Material ist in 5000 Depots
iiber das ganze Land verstreut gela-
gert. Bei Mobilmachung riisten sich
die Einheiten direkt in diesen Lagern
aus. Die Mobilmachungsorganisation
wird anldsslich von Mandvern gete-
stet, indem einzelne Einheiten mobil
machen.

Schweden besitzt eine gut befestigte
Kiistenverteidigungsartillerie, befe-
stigte Kommandoposten sowie eine
Reihe von Marinestiitzpunkten. Fiir
die Luftwaffe existieren um die 100
behelfsmissige  Ausweichflugfelder.
Angesichts eines Territoriums von
405000 Quadratkilometern baut
Schweden auf eine Verteidigung ab der
Grenze unter Ausniitzung der Option
«Raum fiir Zeity.

Finnland

Finnland unterhélt stehende Trup-
pen von 31000 Mann, wovon 23 700
Wehrpflichtige sind. Stehende Ver-
binde sind im Grenzschutz, bei der
Kiistenwache und in der Uberwa-
chungsstaffel vorhanden. Die Dauer
des Wehrdienstes liegt zwischen acht
und elf Monaten. Jahrlich werden um
die 40000 Reservisten fiir Wiederho-
lungskurse von sieben bis zehn Tagen
aufgeboten. Jeder Reservist wird da-
mit etwa alle fiinf bis sieben Jahre fiir
einige Tage in sein Bataillon eingeglie-
dert.

Seit 1981 hat Finnland schnelle
Eingreifverbinde aufgebaut, die bis
250000 Mann umfassen kénnen und
die mit modernstem Gerit ausgeriistet
sind. Im Krisenfall stellen diese rasch
mobilisierbaren Verbinde die allge-
meine Mobilmachung sicher. Sie bau-
en auf der schnellen Verstirkung ste-
hender Verbinde auf und umfassen
praktisch die gesamte Luftwaffe und
Marine sowie eine Anzahl moderner
Kampfbrigaden.

Die Feldarmee wiirde in einer zwei-
ten Phase unter Einberufung weiterer
Reservisten innerhalb von drei bis vier
Tagen mobil gemacht. Die Kriegsstir-
ke der finnischen Streitkrifte betragt
530000 Mann. Das Schwergewicht der
finnischen Verteidigung liegt auf
leichten und mobilen Verbénden. Nur
die Heereskomponente der raschen
Eingreifverbande verfiigt iiber mo-
derne schwere Waffen und entspre-
chende Feuerkraft. Feste Einrichtun-
gen spielen in Finnland dementspre-
chend eine untergeordnete Bedeutung.

ASMZ Nr.7/8/1990
Notifizierte Mandver der N + N-Staaten, 1987—1989
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Finnland Osterreich Schweden Schweiz Jugoslawien
Manoverbezeichnung  Manovergrosse Mandverperiode
Finnland TUISKU 13000 7-16. 4.88
Osterreich WINTERSTURM 87 13000 16.-20. 2.87
Schweden SOUTHERN FRONT 25000 5-17. 9.89
Schweiz CORMOESA 10000 5.-10.10.87
DIANA 12000 26.-29.10.87
EIGER 11500 2~ 5.11.87
ROTONDO 23200 7-16. 9.88
FEUERDORN 27000 21.-24.11.88
FEUERZANGE 16500 23.-26. 4.89
DREIZACK 27000 14.-23.11.89
Jugoslawien JESEN 87 15000 20.-26.10.87
Osterreich machung von 8 Brigaden verfiigbar.
Diese Brigaden konnen je nach Er-
Das osterreichische Bundesheer | fordernissen zum Grenzschutz, zum
besteht aus drei Elementen: einer Be- | rdumlich begrenzten Abwehrkampf
reitschaftstruppe, der territorialen | oder zur Verdichtung in Schliisselzo-

Landwehr und der mobilen Land-
wehr.

B Die Bereitschaftstruppe (ca 15000
Mann) umfasst das Gros der mecha-
nisierten Verbinde in einer Panzer-
grenadierdivison mit 3 Brigaden sowie
Teile der Luftwaffe. Diese Bereit-
schaftstruppe besteht vorwiegend aus
Berufssoldaten und Léngerdienenden
und weicht deshalb vom Milizschema
ab. 88% der Streitkrifte bestehen aus
nicht-aktiven Verbanden.

B Die territoriale Landwehr (bis ca
100000 Mann) besteht aus territoria-
len Regimentern; ihre Aufgabe ist
entweder der Kampf in Schliisselzo-
nen oder in Raumsicherungszonen.
B Die Mobile Landwehr (bis ca
60000 Mann) wird durch die Mobil-

nen eingesetzt werden. Sie sind ein-
heitlich gegliedert und bestehen aus
Infanterie- und Panzerabwehrver-
bidnden sowie aus der notwendigen
Artillerie und Pionierunterstiitzung.
Nach der Mobilmachung sollte das
Bundesheer (aufgrund der Heeres-
gliederung 87) eine Gesamtstéirke von
242000 Mann erreichen. Aufgrund
der allgemeinen Wehrpflicht erfolgt
die Ausbildung in 6 Monaten Grund-
ausbildung und  nachfolgenden
Ubungen in den Milizverbanden von
60 Tagen Gesamtdauer; Spezialperso-
nal und Offiziere haben dariiber hin-
aus noch 90 Tage an zusitzlicher Aus-
bildung zu absolvieren. Osterreich be-
sitzt einige kleinere Festungen an
wichtigen Durchgangspunkten.
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Jugoslawien

Die jugoslawischen Streitkrifte be-
stehen aus einem stehenden Heer von
180000 Mann, wovon 101400
Wehrpflichtige sind, die einen Dienst
von 12 Monaten leisten. Diese «jugo-
slawische Volksarmee» kann durch
rund 860000 Reservisten verstarkt
werden, die in der «Territorialarmeey
zusammengefasst sind.

Die Landstreitkrifte der jugoslawi-
schen Volksarmee stellen das mobile
Element der jugoslawischen Verteidi-
gung dar. In Friedenszeiten bestehen
diese Streitkrifte aus zwei Kategorien.
Die meisten gehdren zum sogenannten
Echelon A. Diese Verbiande sind im
Sollbestand und einsatzbereit. Alle
anderen Verbénde gehoren zu Echelon
B und haben tiefere Kampfbereit-
schaft. Die Territorialarmee hat keine
stechenden Elemente; ihre Verbidnde
werden in Friedenszeiten nur fir
Ubungen und Mandver aktiviert.

Schweiz

Im Gegensatz zu den anderen
N+ N-Staaten unterhilt die Schweiz
keine stehenden Streitkrifte, mit der
Ausnahme von etwa 3500 Mann, die
aus dem Instruktorenpersonal, dem
Festungswachtkorps und den Berufs-
piloten zusammengesetzt sind. Inner-
halb 48 Stunden konnen 625000
Mann mobilisiert werden. Aufgrund
der allgemeinen Wehrpflicht leisten
jedes Jahr ca. 40000 Mann eine
Grundausbildung von 17 Wochen.
Durch die zeitliche Verteilung der
Wiederholungskuse wird erreicht,
dass wihrend des ganzen Jahres Trup-
pen zum Schnelleinsatz bereit sind.

Unterschiedliche Interessen-
schwerpunkte infolge unter-
schiedlicher Milizstrukturen

Aus der vorangehenden Ubersicht
geht hervor, dass Milizarmeen — genau
wie stehende Heere — nur bedingt mit-
einander vergleichbar sind. Aufgrund
der geographischen, historischen und
ausriistungstechnischen Besonderhei-
ten jedes Landes ergeben sich unter-
schiedliche Interessenschwerpunkte.
Zwar stiitzen sich alle N + N-Staaten
auf eine rasche Mobilmachung im
Krisenfalle, doch wird das Funktio-
nieren der entsprechenden Vorkeh-
rungen in der Schweiz weitaus am in-
tensivsten, in Schweden dagegen nur
gelegentlich und in Finnland kaum
durch Manover gepriift. Die skandi-
navischen Neutralen legen sodann
weniger Gewicht auf vorbereitete Ver-

teidigungsstellungen als z.B. die
Schweiz und Osterreich, die nicht von
der Weite des Raumes profitieren
konnen.

Was die Mangverpraxis anbelangt,
so zeigt die graphische Darstellung
deutlich, dass die Schweiz wesentlich
haufiger Grossiibungen durchfiihrt als
die anderen N + N-Staaten, die zwar
ebenfalls regelmissig, aber in geringe-
rem Umfang ihr Verteidigungsdispo-
sitiv testen. Generalstabschef Hisler
hat allerdings im Januar 1990 ange-
kiindigt, dass inskiinftig Grossmano-
ver auf ein Minimum beschrénkt wer-
den sollen.

Im Rahmen des KSZE-Prozesses
hat die Schweiz stets versucht, die sich
aus ihrer besonderen Verteidigungs-
struktur ergebenden spezifischen In-
teressen zu wahren. Die KSZE-Staa-
ten sollten dazu bewegt werden, die
Unterschiede zwischen stehenden
Heeren mit ihrem inhérenten Offen-
sivpotential und den ausschliesslich
auf Verteidigung eingestellten Miliz-
armeen anzuerkennen. Dies stellte
sich als eine sehr schwierige Aufgabe
heraus, wie der folgende Riickblick
aufzeigen wird.

L A Y SN RS B I Y A DTGRP S T S AP L L BN
Wahrung spezifisch schweize-
rischer Interessen

Fiir die Verhandlungen im Rahmen
der Stockholmer Konferenz iiber Ver-
trauensbildende Massnahmen und
Abriistung in Europa (KVAE), die von
1984 bis 1986 stattfand, hatte der
Bundesrat in seinen Verhandlungsin-
struktionen festgelegt, dass Einbriiche
in die sicherheitspolitische Konzep-
tion, in das Wehrsystem, in die Ge-
samtverteidigung und in das Prinzip
der dauernden und bewaffneten Neu-
tralitit durch die Schweizer Verhand-
lungsdelegation zu verhindern seien'.
Im Rahmen ihrer Mitwirkung bei der
Ausarbeitung des Vorschlages der
N + N-Staaten vom November 1985
versuchte die Schweiz deshalb, spezi-
fische Kriterien zu definieren, welche
geeignet waren, die besonderen Be-
diirfnisse der Staaten mit Milizarmeen
zu befriedigen, ohne soweit zu gehen,
ein Spezialstatut fiir die Schweiz zu
beanspruchen. Ein solcher Versuch
wire zum vornherein als aussichtslos
erschienen. Die Schweiz entschied sich
mithin bei allem Beharren auf ihren
legitimen Interessen fiir aktive Mit-
wirkung und konstruktive Vorschlige.
Sie unternahm folgende Versuche, die
iibrigen Teilnehmerstaaten zur Aner-
kennung ihrer Interessen zu bewegen?:
M Einfilhrung des Kriteriums «Be-
weglichkeit und Feuerkrafty: Nur sol-

che Verbinde sollten der Pflicht zur
Vorankiindigung unterliegen, die auf-
grund ihrer schweren Ausriistung und
Beweglichkeit zur raumgreifenden
Offensive befihigt sind. Demgegen-
iiber sollten die ortsfesten Brigaden
sowie die Gebirgsdivisionen, welche
sich im wesentlichen auf den Kampf
im Alpenraum beschrinken, von der
Notifikations- und Beobachtungs-
pflicht ausgenommen werden.

Die Annahme des Kriteriums «Be-
weglichkeit und Feuerkrafty hitte es
mithin der Schweiz erlaubt, fiir jene
Verbiinde, deren Aktivititen und Ein-
richtungen einem besonderen Ge-
heimhaltungsinteresse unterliegen —
und fiir welche die Schweiz unter dem
KSZE-Regime keine Beobachtung er-
laubte — eine Sonderlosung festzu-
schreiben. '

Zwar wurde dieses Kriterium von

der NATO anfangs noch als Kompro-
missbasis anerkannt. Doch im Verlauf
der Verhandlungen adnderte das At-
lantische Biindnis auf Druck Italiens
seine Haltung. Rom widersetzte sich
dem schweizerischen Anliegen, weil
die Einfithrung dieses Kriteriums nach
italienischer Ansicht zu viele jugosla-
wische und schwedische Verbidnde
ausserhalb des Massnahmenregimes
belassen hitte. Unter Berufung auf die
Biindnisdisziplin konnte sich Italien
schliesslich auch gegen die Vereinigten
Staaten durchsetzen, die dem schwei-
zerischen Anliegen anfangs wohlmei-
nend gegeniibergestanden hatten. Ein
an und fiir sich logisches Unterschei-
dungsmerkmal fiel damit dem Druck
gegen die Schaffung eines uner-
wiinschten Prizedenzfalles zum Op-
fer.
B Notifikationsschwelle fiir Panzer:
In die gleiche Richtung stiess der Ver-
such, eine relativ niedrige Anzahl von
Panzern als Schwelle fiir die Notifika-
tionspflicht festzulegen. Hierdurch
hitten wiederum schwere mechani-
sierte Verbinde gegeniiber Ubungen
leichter infanteristischer Einheiten
einer weitergehenden Beschrinkung
unterworfen werden konnen. Die
N + N-Staaten versuchten, die fiir die
Ankiindigungspflicht — massgebliche
Zahl von Panzern auf 150 festzulegen.
Gegeniiber einer amerikanisch-sowje-
tischen Absprache iiber eine Schwelle
von 300 Panzern als Ausloser fiir die
Pflicht zur Vorankiindigung konnten
sie sich aber nicht durchsetzen.

1Josef Schirli: «Das Stockholmer
KVAE-Abkommen iiber vertrauensbil-
dende militirische Massnahmeny, Neue
Zircher Zeitung, 19.2.1987.

2Schirli, a.a.0. sowie in Neue Ziircher
Zeitung, 24.2.1987.
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B Schutz permanenter Einrichtungen:
Sowohl die Schweiz wie auch Schwe-
den versuchten, fiir ihre festen Ein-
richtungen eine Ausnahme vom Be-
obachtungs- und Inspektionsregime
zu erwirken, indem sie im Vorschlag
der N + N-Staaten den Passus einfiig-
ten: «Der einladende Staat ist nicht
gehalten, die Beobachtung von Ein-
richtungen mit Zutrittsbeschrankung,
wie Festungswerken oder dhnlichen
Verteidigungsanlagen, zu gestatten.y»
Sie verlangten damit einen weiterge-
henden Schutz als der NATO-Vor-
schlag, der bloss von «sensitiven
Punkteny sprach.

Diesem Wunsch wurde im Schluss-
dokument im wesentlichen entspro-
chen, allerdings mit der Einschrin-
kung, dass Zonen beschrinkten Zu-
gangs so klein wie moglich zu halten
seien und jedenfalls nicht dazu dienen
diirften, eine an sich notifikations-
pflichtige Aktivitit von der Beobach-
tung resp. Inspektion auszunehmen.
B Ausnahme der Mobilmachung vom
KVAE-Regime: Ein Vorschlag der
NATO sah urspriinglich fiir jede Ein-
berufung von Reservisten die Notifi-
kations- und Beobachtungspflicht vor,
sofern die festgelegten Schwellenwerte
erreicht wiirden. Damit wiren z.B.
auch schweizerische K-Mob-Ubungen
mit mehr als 17000 Soldaten von der
Pflicht zur Einladung von auslindi-
schen Militirbeobachtern begleitet
gewesen. Da aus der Beobachtung sol-
cher Ubungen auch Riickschliisse auf
die Kriegsmobilmachung im Ernstfall
moglich sind, setzte sich die Schweiz
fir die Aufnahme einer expliziten
Ausnahmebestimmung ins KVAE-
Dokument ein.

Obwohl die NATO schliesslich von
ihrer Position abriickte, wehrte sich
der Westen, vor allem die Bundesre-
publik Deutschland und Grossbritan-
nien, gegen eine derartige Sonderlo-
sung. Nach Ansicht der Schweiz wur-
de damit wiederum Ungleiches
gleichgemacht, indem die Einberu-
fung von Soldaten zum WK mit der
Kriegsmobilmachung im Ernstfalle
gleichgesetzt wurde. Die anderen neu-
tralen Staaten, insbesondere Schwe-
den und Osterreich, waren aber der
Ansicht, dass die Formulierung der
Bestimmung geniigend offen sei, um
die Mobilmachung zu gewihrleisten.
Wenn es soweit komme, so meinten
sie, sei es sowieso wahrscheinlich, dass
das KVAE-Dokument gar nicht mehr
anwendbar sei.

Die Schweiz wollte demgegeniiber
klare Verhéltnisse schaffen. Sie ent-
schloss sich deshalb zur Abgabe einer
interpretativen Erklidrung zum Stock-
holmer Schlussdokument vom Sep-

tember 1986. Diese stellt ausdriicklich
fest, dass dessen Bestimmungen keine
Anwendung auf folgende Aktivititen
finden: Mobilmachungsiibungen,
Teilmobilmachung und Allgemeine
Mobilmachung.

B Formelle Anerkennung spezifi-
scher Verteidigungsstrukturen: Die
N + N-Gruppe unterbreitete einen ei-
genen Vorschlag fiir das Schlussdoku-
ment der Wiener KSZE-Folgekonfe-
renz, die im Januar 1989 zu Ende ging,
nachdem sie das Mandat fiir die ge-
genwartig laufenden Verhandlungen
ausgearbeitet hatte. Die Verhand-
lungsteilnehmer sollten nach dem
N + N-Vorschlag ihren Willen bekréf-
tigen, «die Sicherheitsinteressen aller
Teilnehmerstaaten (zu) respektieren,
die aus ihrer souverdnen Gleichheit
resultieren, und deshalb auch deren
spezifische  Verteidigungsstrukturen
und -fahigkeiten (zu) beriicksichti-
geny». Der endgiiltige Text des Doku-
ments enthélt jedoch nur den Hinweis
auf die souverdne Gleichheit der Teil-
nehmerstaaten, der zweite Halbsatz
fehlt. Er ging den Angehorigen der
Militiarblocke offenbar zu weit.

Wiener Verhandlungen

In den gegenwirtig in Wien statt-
findenden Verhandlungen iiber Ver-
trauens- und Sicherheitsbildende
Massnahmen in Europa der 35 KSZE-
Staaten versucht die Schweiz weiter-
hin zusammen mit den N + N-Staaten,
eine differenzierte Behandlung der
Milizarmee einzufithren. So wird nun
inbesondere auf eine Unterscheidung
zwischen aktiven und nicht-aktiven
Verbdnden hingewirkt. Nicht-aktive
Verbinde wiirden demzufolge in
einem kiinftigen Abkommen anders
behandelt als aktive.

Im N+ N-Papier vom Juli 1989
wurde der Definitionsvorschlag ge-
macht, diejenigen Verbiande als nicht-
aktiv zu behandeln, «die zur Errei-
chung ihrer Kampfstirke von der Mo-
bilisierung von mindestens 95% ihres
Personals abhingig sind». Umgekehrt
wirden mithin diejenigen Verbinde
als aktiv gelten, die einen Anteil an
stehenden Elementen von iiber 5% ha-
ben.

Der Versuch einer derartigen Un-
terscheidung wirft viele technische
Probleme auf, da die 5% sich auf Ver-
bande (d.h. organisierte Einheiten)
beziehen und nicht auf die Gesamtheit
der nationalen Streitkriafte. Gewisse
Verbénde der stehenden Elemente der
schwedischen, jugoslawischen und
osterreichischen Streitkrifte konnten

dann als aktiv eingestuft werden, wenn
weniger als 95% der Reserven mobili-
siert werden miissten, um auf den
Sollbestand zu kommen. Die gesamte
Schweizer Armee mit der eventuellen
Ausnahme des Uberwachungsge-
schwaders wiirde nach obiger Defini-
tion als nicht aktiv eingestuft, da die
Rekrutenschulen nicht im Rahmen
von stehenden Truppenverbinden
durchgefiithrt werden und die Wieder-
holungskurse keine stehenden Trup-
pen verstarken.

Ein weiterer Vorstoss fiir eine diffe-
renzierte Behandlung von Milizar-
meen wurde von den N + N-Staten bei
den Verifikationsbestimmungen un-
ternommen. Ihr Vorschlag verlangt
eine «geeignete und angemesseney
Form der Verifikation. Im Klartext
bedeutet das, dass die Verifikations-
prozeduren im Rahmen eines
VVSBM-Abkommens Riicksicht auf
die speziellen Strukturen und Interes-
sen der Staaten ohne stehende Heere
nehmen sollten.

Der Anspruch auf eine differen-
zierte Behandlung schlégt sich auch im
Bereich des Informationsaustausches
nieder. Hier sind zur Uberpriifung der
ausgetauschten Daten Inspektionen
vor Ort vorgesehen. Im N + N-Vor-
schlag werden fiir aktive mobile Ver-
bénde der Landstreitkriafte Informa-
tionen bis auf Stufe Brigade-/Regi-
mentsebene verlangt, wahrend fiir
nicht-aktive Truppen die Informatio-
nen nur bis auf Stufe Division auszu-
tauschen wiren. Diese Unterschei-
dung ist fiir die Schweiz wichtig, da sie
damit die Festungs-, Reduit- und
Grenzbrigaden dem VVSBM-Inspek-
tionsregime nicht unterstellen miisste.

Die N+ N-Staaten versuchen
ebenfalls, die bereits im Stockholmer
Dokument von 1986 fixierten Mass-
nahmen zu erweitern, die sich primér
auf Verbande mit Offensivfahigkeiten
auswirken. Sie schlagen daher vor, die
Schwelle fiir die Ankiindigungspflicht
von militirischen Aktivititen bei
Kampfpanzern von bisher 300 auf 200
zu senken. Zudem soll neu fiir gepan-
zerte Mannschaftstransportwagen
und Kampfschiitzenpanzer eine un-
abhingige eigene Ausldseschwelle bei
350 geschaffen werden.

Lehren fiir die Schweiz

Als Fazit dieser Erfahrungen der
Schweiz bei der Verteidigung von — aus
schweizerischer Sicht — legitimen, ja
vitalen Interessen kann zum Schluss
folgendes festgestellt werden:

B Die Schweiz kann bei den Wiener
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Verhandlungen nicht ohne weiteres
auf die Unterstiitzung durch andere
Staaten der N+ N-Gruppe zihlen.
Zwar gibt es eine gewisse Solidaritit
innerhalb der locker gebildeten Inter-
essenskoalition der N + N-Staaten.
Aber gerade im Verteidigungsbereich
haben sie oft ihre eigenen Prioritiiten,
die mit denen der Schweiz nicht iiber-
einstimmen miissen, wie oben gezeigt
wurde.

M Sodann besteht in den Verhand-
lungsgremien ein gewisser Druck auf
die kleineren Teilnehmer, sich dem
Konsens nicht zu widersetzen, wenn er
praktisch alle Teilnehmer umfasst.
Eine abweichende Position, selbst
wenn sie noch so berechtigt erscheint,
kann schnell ins Abseits fithren. Die
Schweiz muss abwigen: zwischen der
Zustimmung um des Konferenzerfol-
ges willen einerseits und der Gefahr
einer Vernachldssigung eigener Si-
cherheitsinteressen andererseits.

M Um den Abschluss eines neuen
Abkommens nicht zu gefihrden, kon-
nen sich andere N+ N-Staaten
schliesslich zum Kompromiss bereit
finden, indem sie sich mit einer offe-
nen, wenig konkreten Formulierung
zufrieden geben und sich damit tro-
sten, dass fiir sie die Beschrinkungen
ohne grosse Wirkung bleiben werden.
Die Schweiz, die bei der Verteidigung
ihrer Interessen, vor allem beziiglich
des Geheimnisschutzes fiir feste Ein-
richtungen und der Grossmanéver
eine besonders exponierte Stellung
einnimmt, sieht sich deshalb gezwun-
gen, gegebenenfalls auch allein vorzu-
gehen.

Hier ist allerdings auch anzumer-
ken, dass die Schweiz, gerade was
Grossmandver angeht, wohl noch itber
einen gewissen Spielraum verfiigt. Be-
schrinkungen aufgrund eines neuen
Abkommens miissen mithin nicht un-
ausweichlich zu einer Beeintrichti-
gung der Verteidigungsfahigkeit fiih-
ren. Hier ist auch in Rechnung zu stel-

len, dass aufgrund der im Osten vor
sich gehenden Umstrukturierungen
und einseitigen Reduktionen mit einer
erheblichen Verlingerung der Vor-
warnzeit gerechnet werden darf. Die
erwihnte Ankiindigung der Verringe-
rung der Zahl der Grossmandover ist
wohl eine Reaktion auf diese Ent-
wicklungen.

Gleiches gleich, Ungleiches
ungleich behandeln

Alle hier geschilderten Anstren-
gungen der Schweiz und der iibrigen
N + N-Staaten laufen auf ein Ziel hin-
aus: Ungleiches soll nicht gleich ge-
macht werden. Tatsichliche Unter-
schiede zwischen stehenden Heeren
und Milizarmeen sollen in den Ver-
handlungen beriicksichtigt werden
und in den Abkommen Ausdruck fin-
den.

Aus der souverdnen Gleichheit aller
KSZE-Teilnehmerstaaten wird bis
heute stillschweigend abgeleitet, dass
gleiche Rechte und Pflichten fiir alle
gelten und Sonderregelungen deshalb
nicht akzeptiert werden. Das bereitete
solange keine ernsthaften Probleme,
als die aus den Abkommen fliessenden
Beschrinkungen militérischer Aktivi-
titen begrenzt waren und eher sym-
bolischen Wert hatten. Die Zustim-
mung bedeutete keine Kompromittie-
rung eigener Sicherheitsinteressen.
Doch mit dem Fortschreiten des
KSZE-Prozesses gewannen die mili-
tirischen Bestimmungen an Substanz.
Hieraus resultierte vorerst fiir alle ein
Sicherheitsgewinn durch Vertrauens-
bildung.

Bald aber zeigte sich fiir die Schweiz
auch ein Dilemma: Die Beteiligung an
einem Riistungskontrollprozess, der
sich zur Hauptsache auf stehende
Heere bezieht, konnte dazu fiihren,
dass die Substanz schweizerischer Si-
cherheitsinteressen angezehrt wird.

Perspektiven

Im Zuge der Restrukturierung der
Streitkrifte von NATO und War-
schauer Pakt, wie sie durch die Wiener
Verhandlungen herbeigefiihrt werden
soll, wird das Konzept der Mobilma-
chung wahrscheinlich an Bedeutung
zunehmen. Angesichts verlingerter
Vorwarnzeiten ist eine Verringerung
der Prisenzstirke bei gleichzeitigem
Aufbau einer effizienten Mobilma-
chungsfahigkeit moglich. Fiir die
Schweiz bedeutet diese Entwicklung
nicht unbedingt einen Vorteil: eine
Regelung der Mobilmachungsproze-
duren durch ein internationales Ab-
kommen — womdglich mit Vorankiin-
digung und Beobachtung — wiirde die
Schweiz erneut vor die Entscheidung
stellen, zuzustimmen oder Vorbehalte
anzubringen.

Mittlerweile hat sich die Abrii-
stungsdynamik aber wesentlich be-
schleunigt. Insbesondere ist durch den
fir November 1990 vorgesehenen
KSZE-Gipfel erheblicher Zeitdruck
entstanden, denn dieser Gipfel steht
und féllt mit dem Zustandekommen
eines ersten VKSE-Abkommens.
Daran wird sich eine zweite Verhand-
lungsrunde anschliessen. Unklar ist
allerdings heute noch, ob daran wieder
nur die 23 Biindnismitglieder oder alle
35 KSZE-Staaten teilnehmen werden.
Durch die faktische Auflosung des
Warschauer Paktes ist aber die Wahr-
scheinlichkeit gesunken, dass sich die-
se zweite Runde auf die 23 beschrin-
ken wird. Eine Verstirkung der N + N-
Gruppe durch osteuropiische Re-
formstaaten (z.B. Ungarn oder
CSFR), die mehr und mehr ihre eige-
nen Interessen artikulieren, ist nicht
auszuschliessen. Diese Entwicklung
konnte die Schweiz frither als erwartet
dazu zwingen, sich iiber eine aktive
Beteiligung am konventionellen Rii-
stungskontrollprozess in Europa Ge-
danken zu machen. 4]

gerate

Stahlbauten/Hochregallager
Fenster und Fassaden
Transportsysteme

Tuchschmid

-

r Wechsel-

Tuchschmid AG - CH-8500 Frauenfeld - Telefon 054 26 1111
J

~

Offiziers-
Tagebuch

Deutsch/Franzésisch

® Dienstagenda im Taschenformat

® Pendenzenkontrolle/Telefonverz.

® Ubersichten Personal/Mun./Mat.

® Fir 24 Tage Personelles, Tages-
ablauf, Rapporte usw. dargestellt

® Register/Eckperforation

® geniigend Notizpapier

Schiick Sohne AG, Abt.Fachbuchhandel

Bahnhofstrasse 24, 8803 Riischlikon

Telefon01/724 1044

Expl. Offiziers-

Tagebuch zu Fr. 20.—
plus Porto und Verp.

Bestellung
Name/Vorname:
Evtl. Einteilung:

Strasse:
PLZ/Ort:




	Milizarmee und Rüstungskontrolle

